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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung 
 

Ausländische Fahrerlaubnis 
Gültigkeit 
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Ausländische Fahrerlaubnis  
→ Gültigkeit 
 

• Grundsatz gegenseitiger Anerkennung 
 

• Die Vertragsparteien erkennen jeden 
nationalen / internationalen Führerschein 
[…] als gültig an, um auf ihrem Gebiet ein 
Fahrzeug zu führen, das zu den Klassen 
gehört, für die die Führerscheine gelten, 
vorausgesetzt, dass die Führerscheine noch 
gültig sind […]. 

 

Art. 41 II lit. a) WÜ  
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Ausländische Fahrerlaubnis  
→ Gültigkeit 
 

• Ablehnungsgründe 
 

• Die Gültigkeitsdauer eines nationalen 
Führerscheins kann  durch innerstaatliche 
Rechtsvorschriften begrenzt werden. 

 

Art. 41 II lit. a) WÜ  
Art. 41 III WÜ 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Grundsatz gegenseitiger Anerkennung 
 

• Die von den Mitgliedstaaten ausgestellten 
Führerscheine werden gegenseitig 
anerkannt. 

 

Art. 2 I  3. FS-Rili 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Ablehnungsgründe 
 

• Ab dem 19.01.2013 haben die von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten Führer-
scheine […] eine Gültigkeitsdauer von 5 
bzw. 10 Jahren. 

 

• Die Erneuerung eines Führerscheins bei 
Ablauf der Gültigkeitsdauer ist von u.a. der 
anhaltenden Erfüllung der Mindest-
anforderungen an die körperliche und 
geistige Tauglichkeit abhängig zu machen. 

 
 Art. 7 II, III  

3. FS-Rili 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Grundsatz gegenseitiger Anerkennung 
 

• Inhaber einer (gültigen) ausländischen 
Fahrerlaubnis dürfen im Umfang ihrer 
Berechtigung im Inland Kfz führen. 
 

• Die Fahrerlaubnis ist durch eine gültige 
amtliche Bescheinigung (Führerschein) 
nachzuweisen. 

 

§ 28 I S. 1 FeV 
§ 29 I S. 1 FeV 
§ 4 II S. 1 FeV 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Ablehnungsgründe 
 

• Die Berechtigung nach § 28 I, § 29 I FeV gilt 
nicht für Inhaber einer [ungültigen] 
Fahrerlaubnis.  

 

§ 28 I FeV 
§ 29 I FeV 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Fahrerlaubnis vs. Führerschein 
 

• Die Fahrerlaubnis ist als Hoheitsakt der 
Fahrerlaubnisbehörde ein begünstigender 
Verwaltungsakt. Es ist die Berechtigung 
zum Führen von Kfz im öffentlichen 
Straßenverkehr. 

 

• Der Führerschein ist als öffentliche Urkunde 
die amtliche Bescheinigung über die 
Fahrerlaubnis. 

 

§ 4 II Satz 1 FeV 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Fahrerlaubnis vs. Führerschein 
 

• Außer in Deutschland ist eine Unter-
scheidung zwischen Fahrerlaubnis und 
Führerschein in Europa nicht vorhanden. 

 

Buchard, S. 102 
Koehl DAR 2018, 588 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Fahrerlaubnis vs. Führerschein 
 

• Angesichts der Rechtsprechung des EuGH 
sowie der Auslegung des Wortlauts von 
Artikel 2 I der 3. Führerscheinrichtlinie und 
ihrer allgemeinen Systematik bezieht sich 
diese Bestimmung, die die gegenseitige 
Anerkennung der „Führerscheine“ vorsieht, 
[…] auf Führerscheine als Dokumente, die 
zum Nachweis des Vorliegens einer 
Fahrerlaubnis […] ausgestellt wurden. 

 EuGH, Rn. 48 
DAR 2018, 435 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Beispiel: Niederlande 
 

• In den Niederlanden ist die Gültigkeit des 
Führerscheins in allen Fahrerlaubnis-
klassen zeitlich begrenzt. 

 
• Die Verlängerung der Fahrerlaubnis ist 

an eine Prüfung gebunden. 
 

• Die Verlängerung des Führerscheins 
dagegen nicht. 

 

Art. 122 Wegenverkeerswet 
Art. 25a Reglement Rijbewijzen 
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Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Beispiel: Niederlande 
 

• Die Verlängerung einer Fahrerlaubnis ist in 
ff. Fällen angezeigt: 

 
• Führerschein abgegeben vor 

30.06.1980 
• Führerschein wurde vor 30.06.1986 un-

gültig 
• Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 
• Klasse B ab 75. Lebensjahr 

 
Art. 25a  
Reglement Rijbewijzen 



Verkehrssicherheitsarbeit 

Bernd Huppertz 
13 

 

Ausländische Fahrerlaubnis 
→ Gültigkeit 
 

• Beispiel: Niederlande 
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